
Aktuell

immobilia November 2008 37

Diplomfeier MREM

«Behalten Sie eine weisse Weste»

Sie haben viel gelernt, Sie haben erfolgreich 
abgeschlossen, Sie haben nun gute Chancen 
auf eine erfolgreiche berufliche Karriere. Ich 
möchte Sie heute mit der Frage konfrontie-
ren, wie Sie es in Ihrer zukünftigen beruf-
lichen Laufbahn in der Immobilienbranche 
schaffen können, eine weisse Weste zu be-
halten. Eine weisse Weste bedeutet nicht 
nur, dass Sie von keinem Richter zu einer be-
dingten oder unbedingten Gefängnisstrafe 
verurteilt werden. Eine weisse Weste bedeu-
tet, dass Sie sich jederzeit im Spiegel an-
schauen können, und dass Sie mit sich im 
Reinen sind, nichts Unrechtes getan zu ha-
ben. Nur: Das genügt nicht! Vielmehr muss 
man auch zusätzlich wissen, was Recht und 
Unrecht ist. 

Am 28. Juni 2008 ist in München ein erster 
Direktor von Siemens zu einer Gefängnis-
strafe von zwei Jahren bedingt sowie zu 
einer Geldstrafe von über 100 000 EUR ver-
urteilt worden. Es ging um Korruption: Sie-
mens bezahlte Drittpersonen Gelder, um 
Aufträge zu erhalten. Dieser erste Direktor 
war geständig, äusserst kooperativ, ja gera-
dezu auskunftsfreudig. Er hatte sich nie 
vorstellen können, dass er für sein Tun zu 
einem schwarzen Schaf in der Gesellschaft 
abgestempelt würde. Die Richter haben 
durchaus strafmildernd anerkannt, dass 
dieser Direktor in ein «System der organi-

Mit Inkraftsetzung des Bundesgesetzes ge-
gen den unlauteren Wettbewerb am 1. Juli 
2006 wurde zwecks Bekämpfung der Kor-
ruption ein neuer Artikel 4a eingeführt, der 
das Bestechen regelt. Mit bis zu drei Jahren 
Gefängnis oder mit Busse bis zu 100 000 CHF 
kann neu in der Schweiz bestraft werden, 
wer unter anderem einem Arbeitnehmer 
oder einem Beauftragten einen nicht gebüh-
renden Vorteil anbietet (aktive Bestechung) 
oder umgekehrt, einen solchen Vorteil for-
dert oder annimmt (passive Bestechung). 
Immerhin wird in Absatz 2 eingeschränkt, 
dass geringfügige, sozial übliche Vorteile kei-
ne Bestechung darstellen. 

Wo liegen Probleme in der Praxis? 
Ich komme zunächst auf Missstände bei nicht 
wenigen Immobilienverwaltungen zu spre-
chen. Sie erhalten von einem Eigentümer eine 
Liegenschaft zur Verwaltung anvertraut. Wenn 
Verwaltungen Handwerkeraufträge für Lie-
genschaften erteilen, welche Dritten gehören, 
so stellt sich die Frage, inwieweit die Verwal-
tung aus solchen Aufträgen einen wirtschaft-
lichen Nutzen für sich herausholen kann, und 
zwar zusätzlich zum allfälligen Honorar, 
welches mit dem Eigentümer vereinbart ist. 
Kleinere Aufträge sind regelmässig mit dem 
Verwaltungshonorar von etwa 4% der Jahres-
mietzinsen abgegolten, bei grösseren Reno-
vationen wird meistens ein zusätzliches Ho-
norar vereinbart. Gemäss Art. 398 Abs. 2 OR 
haftet die Immobilienverwaltung dem Eigen-
tümer gegenüber «für getreue und sorgfältige 
Ausführung» des Auftrages. Kassiert sie Retro-
zessionen, auch Kickbacks genannt, – im 
Welschland jahrelang üblich 10% der erteilten 
Aufträge! – so hat sie diese dem Auftraggeber 
gutzuschreiben. Macht die Verwaltung das 
nicht, so begeht sie eine Straftat.

Eine Verwaltung kann sich keinesfalls damit 
exkulpieren, entschuldigen, sie hätte eben 
ein zu tiefes Verwaltungshonorar, mit dem 
allein sie wirtschaftlich nicht über die Run-
den kommen würde. Als Grundsatz gilt, dass 
jegliche geldwerte Leistung dem berech-
tigten Grundeigentümer gutgeschrieben 
werden muss. Aufgrund der verbreiteten 
Missstände haben viele Eigentümer begon-
nen, diese Selbstverständlichkeit in den Ver-
waltungsvertrag einzufügen. 

Die Forderung, sauber zu sein, ist rigoros – 
und sie muss es auch sein. Davon erfasst 
werden auch Mengengutschriften am Quar-
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sierten Unverantwortlichkeit», ja in ein Sys- 
tem der «augenzwinkernden Zustimmung» 
eingebunden gewesen sei. Die Kontrollin-
stanzen hätten geradezu darauf abgezielt, 
sein Verhalten und das Verhalten vieler an-
derer zu ermöglichen. 

Dieser Direktor hat die Strafe sogleich ak-
zeptiert, bereute sein Tun, und die Strafe ist 
rechtskräftig geworden. Über 100 weitere 
Siemens-Mitarbeiter warten nun auf ihre 
Strafprozesse; und Mitglieder der obersten 
Führungsetage sehen mit Bangen kommen-
den hohen Schadensersatzforderungen ent-
gegen. Natürlich können wir uns sofort ent-
spannen: Die Siemens-Zentrale ist weit weg, 
es geht dort auch um ganz andere Beträge 
als in der Immobilienbranche, und überhaupt 
macht man in der Schweiz so etwas nicht.

Ich frage Sie: Weswegen hat denn die Immo-
bilienbranche einen derart schlechten Ruf? 
Obwohl die Bauten in der Schweiz im inter-
nationalen Vergleich allerhöchsten Standart 
haben? Art. 158 des Schweizerischen Straf-
gesetzbuches regelt die ungetreue Ge-
schäftsbesorgung. Wer damit betraut ist, das 
Vermögen eines anderen zu verwalten und 
dabei unter Verletzung seiner Pflichten zu-
lässt, dass der andere am Vermögen geschä-
digt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder Geldstrafe bestraft.
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Verdacht von begangenen Veruntreuungen 
zu geraten?

1.	 Verlangen Sie ein genügend hohes Hono-
rar, damit Sie mit diesem glücklich sind!

2.	 Lassen Sie stets die freie Konkurrenz 
spielen und meiden Sie wenn möglich Di-
rektaufträge!

3.	 Geben Sie nicht Aufträge an Firmen, mit 
welchen Sie selbst persönliche Geschäfts-
beziehungen pflegen, ohne den Auftrag-
geber zu fragen!

4.	 Pflegen Sie ein Klima der völligen Offen-
heit mit Ihrem Auftraggeber, er wird es 
Ihnen danken!

5.	 Sind Sie Angestellter in einer Firma, so 
lassen Sie sich nie in ein falsches System 
einspannen, sondern zeigen Sie Zivilcou-
rage: Entgegen Ihren Befürchtungen wird 
das nicht schlecht, sondern äusserst vor-
teilhaft für Ihre Karriere sein!

der Praxis dazu nicht einmal ein Augenzwin-
kern, Profis verstehen das, schliesslich wol-
len alle verdienen. Viele unter Ihnen werden 
sich jetzt vielleicht fragen, was die Immobili-
enverwaltung von einem solchen Vorgehen 
denn für einen Nutzen hat. Als Antwort gibt 
es verschiedene Möglichkeiten: 

–	 Die Verwaltung erhält eine direkte Gut-
schrift (Retrozessionen, «Kick backs»)

–	 Die Verwaltung erhält durch solche Auf-
träge ein Polster, mit welchem sie ihr na-
hestehende Dritte begünstigen kann

–	 Die Verwaltung erhält tiefere Preise für 
sich, wenn sie eigene Aufträge zu verge-
ben hat. 

–	 Die Verwaltung wird «nur» umworben 
und erhält zahlreiche Einladungen.

Welches sind nun meine Ratschläge, um 
nicht in Teufels Küche oder auch nur in den 

tals- oder Jahresende für Öllieferungen oder 
Inserate. Kann oder will die Verwaltung diese 
Gutschriften nicht den verschiedenen Eigen-
tümern weiterleiten, so hat sie das ihren 
Auftraggebern klar zu kommunizieren.

In der Praxis gibt es Grauzonen: Inwieweit 
darf ich meinen Vereinskollegen Aufträge zu-
halten? Ohne Konkurrenzofferten? Wie kann 
ein Verwalter nachher belegen, dass die Of-
ferte seines Vereinskollegen konkurrenzfä-
hig gewesen sei?

Immer wieder geschieht es deswegen in der 
Praxis, dass man eine oder zwei Konkurrenz-
firmen nur pro forma einlädt. Die pro forma 
eingeladene Firma hat zu verstehen, dass 
ihre Offerte nicht konkurrenzfähig sein muss, 
und sie wird damit rechnen, bei nächster Ge-
legenheit mit einem Auftrag bedient zu wer-
den. Im Gegensatz zu Siemens braucht es in 

 

 

ANZEIGE



Aktuell

immobilia November 2008 39

Architekten gekürzt. Also wird vertuscht. 
Dieselbe Interessenlage besteht zwischen 
Ingenieur und Bauunternehmer, Bauleiter 
und Bauunternehmer, Projektleiter und Bau-
unternehmer, Bauherrenvertreter und Abtei-
lungsleiter, Bauherrenvertreter und Unter-
nehmer, Abteilungsleiter und CEO. Generell 
kann man sagen, dass es um nicht genügend 
gute Auftragserfüllung oder Arbeitsleistung 
auf allen Ebenen geht. 

Um solche Vertuschungen beim Bau zu ver-
hindern, braucht es eine klare Qualitätskon-
trolle und ein gutes Reporting. Die Verant-
wortlichen brauchen ein starkes Verant-
wortungsgefühl und auch eine Erfahrung 
dafür, wie wichtig oder wie gross der Quali-
tätsmangel sein muss, damit man ihn er-
fasst und auch meldet. Natürlich gibt es 
überall auch eine firmeninterne Vertu-
schung: Wer meldet denn schon von sich 
aus, wenn der Kollege wegen Krankheit 
oder Stress oder durch einen anderen 
Grund ein paar Stunden ausfällt, Inserate 
Fehler enthielten oder gar vergessen wur-
den, zuerst falsche Preise herausgegeben 
oder falsche Bodenbeläge geliefert wurden 
etc. Für jeden Mitarbeiter ist das stets eine 
schwierige Gratwanderung: Wie lange darf 
er die Augen schliessen, wann muss er ak-
tiv werden und Fehler oder Mängel melden? 
Wie lange geht es ihn nichts an? 

Es gibt mit anderen Worten überall einen 
Toleranzbereich, innerhalb welchem man 
Abweichungen tolerieren muss. Als Füh-
rungspersonen haben Sie die schwierige 
Aufgabe, diesen Toleranzbereich festzule-
gen oder an Hand von Beispielen zu signa-
lisieren. Ich will Sie für diese unterneh-
mensinternen Fragen, für die es keine all-
gemein verbindlichen Antworten gibt, 
sensibilisieren. Sie müssen damit rechnen, 
dass viel Negatives, was vorhanden ist 
oder geschieht, in einer Hierarchie gar 
nicht nach oben gemeldet wird. Ich kann 
Ihnen eine Empfehlung mitgeben, welche 
ich seinerzeit an der Universität St. Gallen 
unter den vielen Managementmethoden, 
welche dort gelehrt werden, nicht gefun-
den habe: Das ist das Management by wal-
king around. Laufen Sie im Betrieb herum, 
sprechen Sie laufend mit Ihren Mitarbei-
tern, versuchen Sie ein Klima der Offenheit 
und des Vertrauens zu schaffen, in der je-
der Mitarbeiter weiss, dass nicht nur die 
Chefs, sondern dass auch er Fehler ma-
chen darf – wo gearbeitet wird passieren 
Fehler. Probleme können Sie nur lösen, 
wenn Sie sie auch erkennen. 

damit einverstanden ist, so begeht er eine 
Veruntreuung. 

Die Gefahren liegen aber auch anderswo: 
Viele Immobilienverantwortliche bei Gross-
firmen, Pensionskassen und öffentlich-
rechtlichen oder privaten Institutionen 
sind der Versuchung ausgesetzt, bei Deve-
stitionsobjekten Vorteile für sich herauszu-
holen. Das muss nicht so offensichtlich 
dumm organisiert sein wie im Falle der Suva, 
wo der Immobilienchef sich beim Käufer der 
von ihm verkauften Suva-Liegenschaften of-
fenbar direkt beteiligt hat – er wurde in die-
sen Tagen zu 3½ Jahren Gefängnis verurteilt, 
der Makler wegen Anstiftung zur ungetreuen 
Geschäftsbesorgung zu 18 Monaten. 

Es gibt viele raffiniertere Wege, bei welchen 
der Käufer regelmässig Dritten Kommissi-
onen bezahlen muss. Insbesondere börsen-
kotierte Gesellschaften haben nun damit 
begonnen, allen ihren Mitarbeitern Null-Tole-
ranz bezüglich Korruption und anderen de-
liktischen Handlungen zu gewähren und hal-
ten dies auch im Arbeitsvertrag oder einem 
Nachtrag fest. Die Thematik der Korruptions-
prävention gilt aber nicht nur für börsenko-
tierte Gesellschaften, sondern für die ganze 
Wirtschaft, aber auch selbstverständlich für 
die Gemeinden, Kantone und den Bund.

Die Vertuschungskultur
Abschliessend möchte ich Sie über die in al-
len Organisationen mehr oder weniger aus-
geprägt vorhandene Vertuschungskultur 
sensibilisieren. Ursache von Vertuschungen 
sind immer entsprechende Interessenlagen. 
Nehmen wir einfache Beispiele: Der Archi-
tekt vergisst, in den Plänen die Ausspa-
rungen einzuzeichnen. Der Bauunternehmer 
baut die Wände deswegen ohne die notwen-
digen Aussparungen. Der Sanitärunterneh-
mer braucht aber diese Aussparungen, da er 
ansonsten seine Leitungen nicht legen kann. 
Was passiert?

Der Bauunternehmer spitzt diese Ausspa-
rungen mit Handarbeit. Er beschreibt diese 
zusätzliche Arbeit aber nicht in den Wochen-
rapporten, weil er ansonsten den Archi-
tekten bloss stellen würde. Stellt er den Ar-
chitekten bloss, so würde er in Zukunft nicht 
mehr von demselben als Bauunternehmer 
empfohlen. Die für das Spitzen notwendigen 
Regiestunden werden selbstverständlich 
dem Bauherrn belastet, aber auf verschie-
dene Arbeiten verteilt. Hätte der Bauunter-
nehmer das dem Bauherrn gemeldet, so hät-
te derselbe möglicherweise das Honorar des 

Die Vermittlung von Immobilien
Rechtlich ist bei der Vermittlung der Sach-
verhalt klar erfassbar, die Ausgangslage aber 
völlig anders, aus folgenden Gründen: 

1.	 Sie sollten einen klaren, schriftlichen Ver-
kaufsauftrag haben. Im Erfolgsfalle wer-
den Sie dabei regelmässig gut oder sehr 
gut entschädigt. 

2.	 Vermittlungen sind keine laufenden Ge-
schäfte mit denselben Parteien, sondern 
regelmässig Einmalgeschäfte, bei wel-
chen auch Augenzwinkern nichts hilft.

3.	 Sie dürfen wie etwa in Deutschland so-
wohl vom Käufer als auch vom Verkäufer 
Kommissionen verlangen, aber nur, wenn 
das mit Ihrem Auftraggeber so abgespro-
chen worden ist. 

In der Schweiz ist dies nur ausnahmsweise 
der Fall, regelmässig sind Sie klar nur von ei-
ner Partei beauftragt und werden auch nur 
von einer Partei entschädigt. Die Partei, die 
Sie entschädigt, braucht dabei keineswegs 
der Auftraggeber zu sein – aber Sie tun gut 
daran, den Auftraggeber wissen zu lassen, 
was Sie für Provisionen von der anderen Par-
tei erhalten.

Konkret: Es kommt nicht selten vor, dass der 
Eigentümer den Verkaufsauftrag nur unter 
der Bedingung erteilt, dass der Käufer die 
Kommission übernehmen muss. Der Eigen-
tümer bleibt aber auch in einem solchen Fal-
le Ihr Auftraggeber, obwohl Sie von einem 
Dritten bezahlt werden. Will er einen fixen 
Verkaufspreis, so sind Sie grundsätzlich frei, 
auch eine unüblich hohe Kommission vom 
Käufer zu verlangen. Will der Verkäufer aber 
dem Meistbietenden verkaufen, so sollten 
Sie klarstellen, welche Kommission Sie vom 
Käufer verlangen werden.

Angesichts von so viel Klarheit stellt sich die 
Frage, wo denn in der Praxis die Probleme 
liegen. Sie liegen regelmässig dort, wo der 
Auftraggeber, aus welchen Gründen auch 
immer, beispielsweise weil eine entspre-
chende Schätzung vorliegt, einen be-
stimmten Verkaufspreis festsetzt. Ein ge-
wiefter Vermittler sieht aber, wenn dieser 
festgelegte Verkaufspreis nicht der Höchst-
mögliche ist, den er am Markte erzielen 
kann. Sofort kommt die Versuchung: Er kön-
ne somit die Liegenschaft zu einem Preis, 
welcher unter dem Höchstmöglichen liegt, 
jemandem zuhalten, und sich an dieser Dif-
ferenz beteiligen. Es gilt das eingangs Ge-
sagte: Behält er geldwerte Leistungen des 
Käufers für sich, ohne dass der Auftraggeber 


